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Z)onnerstag, den 6. Dezember.

Amtliclpe BekamItmachungen.
.-V 4s61 Berlin, den 30. October 1877.

Es liegt in der Absicht, die Verwendung der in Folge von chausseepolizeilichen
Uebertretungen auft·ommenden Strafgelder anderweitig gesetzlich zu regeln.

Bis dahin, daß eine solche gesetzliche Regelung erfolgt sein wird, hat � wie wir der
Königlichen Regierung auf die Berichte vom 5. Dezember v. und 6. Januar d. J. eröffnen, die
Verrechnung der von den früheren Staats-Chausseen seit dem I. Januar l876 aufgekommenen und
demnächst noch auftommenden Strafgelder in der bisherigen durch die Circular-Eriasse vom 30. Juli
t845, 3. Mai 1850, 13. Dezember 1859, 25. August 1860, 20. September 1869 und 12. Dezember
1874 (Ministerial-Blatt der inneren Verwaltung für l875 Seite 2) geregelten Weise zu geschehen.

Dabei wird unter Aufhebung der früheren Anordnungen bestimmt, daß die Strafgelder,
sofern sie im Submissionswege festgesetzt werden, zur Verrechnung nicht mehr an Aemter der indirecten
Steuern, sondern an die Kreis-, beziehungsweise Regierungs-Hauptkassen abzuführen sind, wonach
den Orts- und Kreisbehörden Anweisung zu ertheilen ist.
Der Finanz-Minister. gez. Camphansen. Der Minister des Innern. J. A.: gez. Ribbeck.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. gez. Achenbach.
An die Königliche Regierung zu Breslau. III. 17673 H. M. å&#39;I·1IgZ6 ; F. M. II. 10042 M. d. J.

Breslau, den t3. November 1877.
Abschrift zur Kenntniß und Mittheilung an die Ortsbehörden.
Die alljährlich einzureichenden Nachweisungen der ohne gerichtliches Verfahren festgesetzten

Chausseepolizeistrafgelder sind nach folgendem Formular auszustellen:
1. Laufende No.,
2. Datum der Submissions-Verhandlung oder Straffestsetzung,
Z. Name, Stand und Wohnort des Contravenienten,
4. Contravention,
. Bezeichnung der Chausse, auf welcher die Uebertretung begangen worden ist,
. Betrag der Strafe. «
. Davon sind: a. niedergeschlagen, b. eingegangen, c. in Rest geblieben,
. Von dem Betrage Col. 7b sind zu überweisen: a. der Staats-Kasse, b. der Chaussee-Kasse,
. Bemerkungen.

Zum Zwecke der Verrechnung der im Jahre 1876 und im t. Quartal 1877 eingezogenen
und zum Theil auch schon an unsere Haupt-Kasse abgelieferten Beträge sind anderweite Nachweisun-
gen nach dem vorbezeichneten Formular aufzustellen und binnen 14 Tagen einzureichen beziehungsweise
Negativ-Anzeigen zu erstatten. Jnsofern Strafbeträge den Aemtern der indirecten Steuern bereits
überwiesen und dort verrechnet sind, bleibt dies in den Nachweisungen zu bemerken, auch ist in
denselben anzugeben, an welche Kasse die der Staatskasse gebührenden Strafbeträge und Antheile
daran abgeliefert worden sind.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. gez Sack.
An die Königl. Landraths-Aemter des Regierungs-Bezirks und an das gl. Polizei-Präsidium hier. I. B. XII. 6732.

, Namslau, den Z. Dezember 1877.
Vorstehende Erlasse bringe ich zur Kenntniß der Herren Amts-Vorsteher mit dem Veranlassen,

mir binnen Z Tagen die vorgeschriebene Nachweisung der polizeilich festgesetzten Strafen wegen
Chaussee-Polizei-Contraventionen oder Negativ-Anzeigen zu erstatten.
M 42Ij Breslau, den 11. November 1877.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 76. 83 der Provinzialordnung vom 29. Juni t875 und des § 6 des

Gesetzes über die Polizeiverr«altung vom «. März 1850 verordne ich für den Umfang der ganzen
Provinz Schlesien unter Zusiimmung des Provinzialrathes:

§ I. Alle zur Beförderung von Lasten und Frachten besiimmten Fuhrtverke müssen, wenn
sie sich auf öffentlicher Straße befinden, Vor- und Zunamen, sowie Wohnort des Be-sitzers und,
falls diesem mehrere derartige Fuhrwerte gehören, auch die Nummer des Fuhrwerts in großer deutlich
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lesbarer Schrift auf einer an der linken Seite angebrachten Tafel oder an einer leicht sichtbaren
Stelle der linken Seite des Fuhrwerks selbst ersehen lassen.

Bei Fuhrwerken der Besitzer selbstständiger Gutsbezirke kann statt des Personen·Ramens
der Name des Guts vermerkt werden.

§ 2. Die Nichtbeachtung dieser Polizei-Veordnung wird mit Geldstrafe bis zu dreißig
Mark geahndet, an deren Stelle im Falle der Unbeibringlicbkeit verhältnißmäßige Haft tritt.

§ 3. Sämmtliche dieser Polizei-Verordnung zuwiderlaufende orts-, amts- oder kreispoli-
zeiliche Vorschriften werden außer Kraft gesetzt.

Der Ober-Präsident der Provinz Schlefien. gez. v. Puttkamer.
Narnslau, den 28. November 1877.

Vorstel)ende Verordnung bringe ich hiermit zur Kenntniß der Bewohner des Kreises.
Ober-Präsidium der Provinz Schlesien. « K

Breslau, den 20. November t877.
Auf die (-Hingabe vom 5. v. Mts. genehmige ich hierdurch, daß auch im Laufe des Jahres

Acbtzehnhundert acht und siebenzig in den bemittelteren evangelischen Haushaltungen des Regierungs-
bezirks Breslau eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauscolleete zum Besten
der hiesigen evangelischen Herberge für Dienstmädchen ,,Marthastift« veranstaltet werde.

Der Ober·Präsident. gez. v. Puttkammer.
Namslau, den l. Dezember 1877.

Borstehende Verfügung des Herrn Ober-Präsidenten bringe ich hiermit zur Kenntniß der
Kreis-Jnsassen.

Bres«lau, den 17. November 1877.
Ists] Polizei-Verordnung

betreffend Maßnahmen zur Vertilgung des Koloradokäfers (Kartoffelkäfers).
Nachdem das Auftreten des Koloradokäfers neuerdings wiederum konstatirt worden ist, und da

bei der außerordentlich rasch und starken Vermehrung dieses gefährlichen Insects eine Vernichtung des-
selben nur dann ausführbar erscheint, wenn dasselbe sofort da, wo es sich zeigt, in seinen ersten Stadien
mit allen Mitteln verfolgt wird; dieses sofortige Einschreiten aber vorausgesetzt, daß alle verdächtigen
Thatsachen ohne Verzug zur Kenntniß der Behörden gelangen und dem Vorkommen des Käfers die
schärfste Aufmerksamkeit gewidmet wird, verordne ich auf Grund des § 76 der Provinzialordnung vom
29. Juni 1875 und des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 unter Zustimmung
des Provinzialraths für den Umfang der Provinz Folgendes:

1. Jeder, welcher von dem Vorkommen des Kolvradokäfers, seiner Eier, Larven und Puppen
in irgend einer Weise Kenntniß erhalten, ist verpflichtet, hiervon sofort der Ortspolizeibehörde Anzeige
zu machen.

2. Die von dem Eigenthümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grundstück-Z oder von damit
von ihm beauftragten Personen abgelesenen Käfer, Eier, Larven und Puppen sind sofort an Ort und
Stelle zu vernichten.

Die Aufbewahrung der Käfer, Eier, Larven oder Puppen in lebendem Zustande ist verboten.
Wer sich bei Erlaß dieser Verordnung bereits im Besitze lebender Käfer, Eier, Larven oder Puppen befindet,
hat solche sofort der Ortspolizeibehörde abzuliefern. -

3. Jeder Eigenthümer, Nießbrau·cher oder Pächter eines Grundstücks ist verpflichtet, die von
dem Landrath oder der Polizeibehörde angeordnete Absuchung der Grundstücke gehörig auszuführen.

4. Das unbefugte Betreten eines Grundstücks zum Zwecke der Absuchung desselben nach dem
Koloradokäfer, seinen Eiern, Larven und Puppen ist verboten.

Z. Wer diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, ingleichen wer es unterläßt, die von dem Landrath
oder der Ortspolizeibehörde angeordnete Absuchung (§ Z) auszuführen oder diesen Anordnungen ungenügend
nachkommt, sowie derjenige, welcher die von dem Landrath oder der Polizeibehörde Behufs Absperrung
von Grün-dstücken getroffenen Verfügungen übertritt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark oder
im Unvermögensfalle mit verhältniß«näßiger Hast bestraft.

6. Eine gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher es unterlassen hat, Kinder oder andere unter
feiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergehen sind und zu seiner Hausgenossenschaft
gehören, von jenen Uebertretungen abzuhalten. «

Der Oberpräsident der Provinz Schlesien. gez- VIII PUttk0mM»«
Nan1slau, den Z. Dezember 1877.

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hiermit zur Kenntniß der Behörden und Angehörigen
des Kreises.

Breslau, den 15. November 1877.
.-II-429l Polizei-Verordnung

betressend den Gebrauch von Geläuten oder Schellen�bei Schlittenfuhrwerken.
Auf Grund des § 76 der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875 und des § 6 des Gesetzes

über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 verordne ich unter Zustimmung des Provinzialraths
für den Umfang der Provinz Folgendes:

Z l. Aus allen ösfentlichen Wegen muß jedes Schlittenfuhrwerk, und zwar aus; in dem Falle,
wenn es zu einem aus mehreren Schlittenfuhrwerken bestehenden Zuge gehört, mit Geläute oder Schellen
versehen sein.
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§ Z. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschrift werden, soweit nicht die im § 366 des
Strafgesetzbuchs vom 15. Mai 1871 vorgesehenen Strafen zur Anwendung kommen, mit Geldstrafen bis
zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

§ Z. Die Bestimmungen der §§ 28 und 31 der Wegepolizeiverordnung für den Regierungsbezirk
Oppeln vom 9. Februar 1861 Amtsblatt 1861 Seite 37 ff. werden hierdurch abgeändert, beziehungs-
weise ergänzt.

Der Oberpräsi·dent der Provinz Schlesien. gez. von Puttkamek.
Namslau, den 3. Dezember 1877.

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch zur Kenntniß der Behörden und Kreis-
angehörigen. - ;  »
.-sc 430] Namsla u, den Z. December 1877.

Betrifft vie Wahl ver Mitglieder der Commission
für die Einschät3ung zur Gewerbesteuer in Klasse All. und C.

Nachdem die dreijährige Wahlperiode der Commission für die Einschätzung zur Gewerbesteuer
in Klasse AII. und C ihre Endschast erreicht hat, ist in Gemäßheit des § Z des Gesetzes vom 23. Juni
l874 zur Bornahme der erforderlichen Neuwahlen für die nächsten 3 Veranlagungsjahre Termin und
zwar für die Gewerbetreibenden der Klasse AII. auf

Montag den 10. December er. Vormittags 10»Ul)r
für die Getverbetreibenden der Klasse C aus «

Montag den 10. December er. Vormittags 11 Uhr
im Saale des Gastwirths Herrn Scupin neben dem Königlichen Landrathsamte hierselbst anberaumt.

Diejenigen Gemeinde-Vorstände, in deren Bezirken Gewerbetreibende der Klasse All. oder C.
wohnhaft sind, fordere ich hierdurch auf, dieselben zu ersuchen, in den anberaumten Terminen zu erscheinen.

Gleichzeitig ist denselben bekannt zu machen, daß die Wahl ohne R1"jcksicht auf die Zahl der
Erschienenen bezw. ihre Stimmen Abgebenden gültig vorgenommen werden kann und daß, Falls die
Wahl der Abgeordneten überhaupt nicht, oder nicht in vorgeschriebener Weise zu Stande kommt, die
Steuervertheilung von hier aus bewirkt werden wird.

Vertretungen und schriftliche Vorschläge zur Wahl der Abgeordneten sind unzulässig, vielmehr
muß jeder Gewerbetreibende selbst im Termine erscheinen, wenn er nicht auf sein Wahlrecht verzichten will.
--U 43l1 Namslau, den 1. Dezember 1877.

Betrifft die Klassenfteuer·Beranlagung pro 18-S-III.
Im Anschlusse an meine Kreisblatt-Verfügungen vom 15. October und 19. Novbr. er. werden

die Guts- und Gemeinde-Vorstände veranlaßt, nunmehr mit der Wahl der Klassensteuer-Einschätzungs-
Commissions-Mitglieder vorschriftsmäßig vorzugehen und die aufgenommenen Wahlverhandlungen s. Z.
mit den fertig gestellten Klassensteuer-Rollen vorzulegen.

Die Einschätzung selbst und Fertigstellung der Rollen hat unmittelbar nach stattgehabter Vor-
revision der Einkommens-Nachweisungen zu erfolgen und sind letztere nebst den Rollen (die Rollen in c1upl0)
bis spätestens zum 29. Dezember er. zur Vermeidung der Abholung durch Strafboten an mich einzureichen.

Schließlich mache ich noch auf die genaue Beachtung der Vorschrift ad. 5 in der Gebrauchs-
Anweisung zum Klassensteuer-Formular aufmerksam, wonach das Aufrechnen der Seiten und die Recapi-
tulation nicht in der Rolle selbst, sondern aus einem besonderen Bogen Fortnular-Papier-geschehen soll,
welcher lose einzulegeu ist.
N 432J Namslau, den Z. Dezember 1877.

Nachstehend aufgefiihrte Personen sind nach einer Anzeige der Kreis-Communal-Kasse noch
mit der Abhebung der ihnen gewährten Jmpfprämirn im Rückstande.

I. Aus der Gemeinde Wilkau: August Hippe, Miillergesell; Karl Frey, Freistellenbesitzer; August
Kaschig, FreistelIenbesitzer; Ernst Völkner, Jnrvohner; Wilhelm Stel1mach, Stellmacher.
Aus der Gemeinde Eisdorf: Wilhelm -Heimlich, Freigärtner; Karl Gärtner, Knecht.
Aus der Gemeinde .Krickau: Julius Pissarek, Arbeiter; Horn, Magd.
Aus der Gemeinde Altstadt: Karl Böhm, Vogt.
Aus der Gemeinde Saabe: Christian Koschmieder, Ansziigler; Daniel Nutsch, Freigärtner.
Aus der Stadt Namslau: Thiele, Leistenschneider; Weiße Auguste; Christian Woitinas, S-chuh-
macher; August Kitscbmann, Schuhmacher. «

7� Aus der Gemeinde Skorischau: Christian Siegel, Hofehirte; Franz Pentris, Tagelöhner;
Karl Woitzit, Hofeknecht.

8. Aus der Gemeinde Creuzendorf: Friedrich Finster, Schmied; Johann Greschniok, Bauer.
9. Aus der Gemeinde Lorzendorf: Christian Großler, Häusler; Karl Golibrzuch, Lohngärtner;

Bartholomäus Hojinsky, Hi-feknecht; Johann Ovatz. Einlieger.
10. Aus der Gemeinde Glausche: Karl Jaretzky, Freisteller; unverehel. Susanna Gottschalk; Jo-

hann Malik, Cinlieger; Karl Feja, Maurer; Franz Kofch, Halbbauer; Thomas Urbansky,
Wächter; Stephan Della, Cinlieger; Johann Peschel, Mauren

«. Aus der Gemeinde .Kaulwitz: Gottlieb Lipski, Dienstknecl)t; S-usanna Kuschniers, Magd;
Johanna Trzeba, Magd; Franz Hoja, Häusler.

.OS"!P«P«�.«9

t2. Aus der Gemeinde Hennersdorf: Gottlieb Salomon, Arbeiter; Jacob Schnelle, Einlieger;
Thomas Barton, Einliegerz Heinrich Hartthaler, Einliegerz Gottlieb Zimmermann, Wächter.
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1Z. Aus der Gemeinde Herzberg: Karl Zimmermann, Wächter.
14. Aus der Gemeinde Siinmelwitz: Karl Anwand Karl Wabnib3 Johann Trzeba; Pohl, Knecht.
15. Aus der Gemeinde Hönigeru: August Watter, Freigärtner; Schmied Heiduck; Thunig, Freigärtner.
16. Aus der Gemeinde Eckersdorf: Kvnast, Tischler; Sowa, Tagelöhner.
17. Aus der Gemeinde Neichen: Pietruska, Freigärtner; Bienek, Freigärtner; Herrmann, Knecht.
is. Aus der Gemeinde Strehlitz: Prolot, Tagelöhner; Staron, Tagelöhner.
19. Aus der Gemeinde Buchelsdorf: Scupin, Arbeiter; Kurnol, Wittwe; Biniossek, Knecht.
20. Aus der Gemeinde Gühlehen: Schaaf, Kasernist; Trzewik, Schubmacher; Hantke, Häusler.
St. Aus der Gemeinde Wallendorf: Schiewek, Lohngärtner; M:-,tczaizik, Stellenbesitzer; Goseh,

Jnwohiier.
22. Aus der Gemeinde Noldau: Vogel, .Bofeknecht; Barisch, Hofeknecht; Walzog, -Hofeknecht.
23. Aus der Gemeinde Schwirz: Wawrok, .däusler; Sobiok, Maurer; Bcalas, Tagelöhner.

Die Gemeinde-Vorstände erhalten hierdurch den Auftrag, vorgenannte Empfangsberechtigten
an die sofortige Abhebung dieser Gelder mit dem Bemerken zu erinnern, daß dieselbe jedenfalls bis
zum 15. d. M. erfolgt sein muß. Z » » Z -
-I 48I1 Namslau, den Z. Dezember t877.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises werden hierdurch aufgefordert, mir be-
stimmt bis zum Montag den 10. d. Mts.» nachstebende Listen einzuretchen:
1. Vorschlagsliste der Handwerker, für welche auf Grund des § 21 No. 2 des Gesetzes vom 19.

Juli 186l und No. 10.der Anweisung vom 12. August 186l (außerordentliche Beilage zu No.
35 des Amtsblattes pro 1861) die Gewerbesteuerfreiheit für das Jahr 1878 ausnahmsweise
erbeten wird.

2. Liste der für das Jahr 1878 zur Befreiung von der Gewerbesteuer in Vorschlag gebrachten
Gewerbetreibenden der Klasse B. Ja letztere Liste, welche folgende Rubriken enthalten muß:
l) Laufende- No., 2) Vor- und Familien-Name, Z) Bezeichnung des -bandelsgeschäfts nach
den Gegenständen und 4) Bemerkungen, dürfen nur diejenigen Gewerbetreibenden Aufnahme
finden, welche bisher zum niedrigsten Steuersatze (3 Mark) veranlagt gewesen sind, und welche
nach der gewissenhaftesten Ueberzeugung der Guts- und Gemeinde-Vorstände einen höheren
Steuersatz in Zukunft aufzubringen nicht vermögen.

Hierbei bemerke ich, daß eine Steuerfreiheit nur für solche -personen bewilligt werden kann,
deren Gewerbe nicht allein einen geringen Umfang hat, sondern auch einen sehr geringen Ertrag
gewährt, wenn das Geschäft ein nützliches ist, und wenn der Gewerbetreibende a. nicht unwürdig
ist, b. unbemittelt und c. nicht in der Lage ist, sich in einer vortheilhafteren Weise zu beschäftigen.

Die betreffende Liste ist an dem bestimmten Termine bis Mittags 12 Uhr hierher einzurei-
chen, andeinfalls ich annehmen muß, daß dergleichen Gewerbetreibende am Orte nicht vorhanden sind.
.-U -as« Namslau, den 3. December 1877.

Viehzähluiig betreffend.
Durch den Provinzial-Ausschuß von Schlesien ist auf Grund des § 10 des Viehseucben·

Neglements vom Z. März l876 (Amtsblatt S. 87) und der zur Ausführung derselben erlassenen
Bestimmungen vom 18. Oktober 1876 der Tag der diesjäbrtgen Viehzählung auf

Freitag, den t4. December
festgesetzt worden. Für die Viehzählungslisten sind die vorjährigen Formulare, welche sich bereits
in den Händen der Guts- und Gemeinde-Vorsteher befinden, unter Benutzung der Colonne 1877
zu verwenden.

Der Magistrat hier und in Reichtbal, sowie die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Krei-
ses ersuche resp. veranlasse ich hierdurch, sich am genannten Tage der Zahlung mit Sorgfalt zu un-
terziehen und dabei die auf dem Titelblatt der Liste abgedruckten Bemerkungen genau zu beobachten.

Die Listen sind nach Vorschrift des § il) a1in. 2 des obengenannten Reglements nach voran-
gegangener ortsüblicher Bekanntmachung des Orts, der Zeit und des Zwecks der Auslegung 14
Tage lang öffentlich auszulegen.

Die während dieser Zeit erhobenen Einsprüche sind von dem betreffenden Orts-Vorstande
zu prüfen, und, Falls sie für begründet befunden werden, durch Berichtigung der Zählungslisle zu
erledigen, andernfalls aber zurückzuweisen.

Jn beiden Fällen ist dem Widersprechenden ein Bescheid zu ertheilen. Berufungen gegen
diese Entscheidung müssen binnen t0 Tagen bei mir angebracht werden, was in dem Zurückwei-
sungsbescheide jedem Protesterheber gleichzeitig zu eröffnen ist. Nach Ablauf der Auslegungsfril·t
und resp. nach Erledigung der Neclamationen sind die Listen aufzurechn·ei.i und mit der Bescheini-
gung zu versehen, daß die Auslegung derselben nach vorgängiger, öffentlicher Bekanntmachung statt-
gefunden hat, daß Reclamationen nicht erhoben (oder wenn dergleichen erhoben) vorschriftsmäßig
erledigt worden sind. » · «

Bis zum 10. Januar sind die Listen an mich einzureichen;
Magd] Bekaiiiitmaebuug.·

Am Abend des 25. November d. J. ist der Knecht Johann Pielles aus WalIendorf auf
dem Wege von Reichen nach Strehlitz Kreis Namslau von zwei ihm unbekannten Männern nach-
folgender Sachen:
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eines blauen Tuchmantels, mit grünem schwarz geftreiftem Barchent gefüttert und schwarzen
Hornknöpfen, eines grauen, schwarz geftreiften baumwollenen Halstuches, eines Paares
scbrvarzlederner Stiefel und eines Packetes, enthaltend für l,50 Mark Preßhefe und für
50 Pfg. Thee

beraubt worden.
Behufs Ermittelung der Sachen und der thäter wird dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Brieg, den 29. November l877. Der Königliche Staats-Anwalt.

Namslau, den 30. November t877.
Borstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntniß.

-I III] Namslau, den 5. Dezember 1877.
Nachträgliche ·K.reistags-Vorlage.

Beschlußfassung über den Ausbau der alten Kempener Straße bezw. der Linie Droschkau-
ReiEhthal pro I878 Behufs Beantragung einer Seitens der Provinz zu gewährenden weiteren
Su vention.

-I 439J « Namslau, den 27. November 1877.
Der Wirtbschafts-Jnspector Herr W. Friedemann zu Höhen-Wilkau ist als Waisenrath für

Hohen«Wilkau ernannt und als solYer v-ereidetz worden. » , , ,
M its-0] is «  S S Namslau, den l. Dezember 1877.
Nachweis der im Monat November IS« aus dem Kreis-Krankenhaufe enrlassenen Personen.
I. Maria Srepka, Magd aus Hönigern, am I. October auf Antrag des Brauermeisters Richter aufgenommen, am

10. November entlassen; 41 Verpflegungstage, å 40 Pfg., zusammen 16 Mk. 40 Pfg. Verpflegungskosten.
Beerdigungskosten incl. Sarg 10 Mk. 50 Pf.;

2. Johann Misterrek, Tagearbeiter aus Bankwitz, am 25. September auf Antrag des Ortsarmen-Verbandes ausge-
nommen, am 9. November entlassen; 46 Verpflegungstage, is. 40 Pf., zusammen 18 M. 40 Pf. Verpflegungskosten;

Z. Susanna Jürchel, Knechtsfrau aus Belmsdorf, am 16. October auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am
18. November entlassen; 34 Verpflegungstage, D« 40 Pf., zusammen 13 M. 60 Pf. Verpflegungskosten;

4. Anna Jürchel, Knechtstochter aus Belmsdorf, am 16 October auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am 18.
November entlassen; Z4 Verpflegungstage, å. 40 Pf., zusammen 13 M. 60 Pf. Verpflegungskosten;

5. Michael Misterrek, Maurer aus Gühlchen, am 12. November auf Antrag des Ortsarmen-Verbandes aufgenommen,
am 18. November entlassen; 7 Verpflegungstage, D« 40 Pf., zusammen 2 M. 80 Pf. Verpflegungskosten;

6. Wilhelm Späthe, Knecht aus Poln.«Marchwitz, am 4. November auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am
21. November entlassen; 18 Verpflegungstage, D. 40 Pf., zusammen 7 M. 20 Pf. Berpflegungskosten;

7. Susanna Nogei, Wittwe aus Belmsdorf, am 16. October auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am 25.
November entlassen; 41 Verpslegungstage, ä 40 Pf., zusammen 16 M. 40 Pf. Berpflegungskosten.

Die hierbei bestimmten Verpflegungskosten sind bis zum 20. k. M. an die Kreis-Communal-Kasse bestimmt
einzuzahlen, widrigenfal1s deren executivische Einziehung erfolgen müßte.

Der K-)nrglichc Landrath. SalIee Contessa.

Allgemeiner Anzetger.
Nothwendtger Verkauf.

Das dem Bauer Valentin Stannek und seiner Ehefrau Johanna geb. Kopka gehö-
rige Bauergut No. 21 zu Proschau soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am II. Januar l878, Vormittags 10 Uhr
in unserem Gericbtsgebäude, Parteien-Zimmer No. 1, verkauft werden.

Zu dem Grundstück gehören 17 Hectar 76 Are 70 Quadratmeter der Grundsteuee unter-
liegende Ländereien und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 3t0 Mk. 50 Pf»
zur Gebäudesteuer nach einem Nutz-ungswerthe von its Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Ahschätzungen und andere das
Grundstiick betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufb.edingungen können in unserem Bureau II.
eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
ragung in das Grundbuch bedürfende aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präklusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ereilung des Zuschlages wird am 16. Januar 1878, -J)iittags
IS Uhr ebenfalls hier verkündet. Königl. Kreis-Gericht.

, Namslau, den l0. Novemberz1877z. Hirt Sttl1l)aI1alionll-Ricl)trt.

Nothwendiger Verkauf.
Die dem Stellenbesiczer Friedrich Wilhelm Kretfchmer zu Nieder-Eisdorf gehörige

stelle No. 3 Nieder-Eisdorf soll im Wege der nothwendiger: Subhastation
am As. Januar I878, Vormittags I0 Uhr,

it unserem Gerichts-Gebäude, Parteien-Zimmer No. 6, verkauft werden.
Zu dem Grundstück gehören 3 Heetar 23 Are der Grundsteuer unterliegende Ländereien

un ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 78 Mark 24 Pf» zur Gebäude-
fteer nach einem Nutzungswerthe von St Mark veranlagt.
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Auszug aus der Steuerrol1e und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere
das Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem
Bureau II. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präelusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertbeilung des Zuschlages wird am 26. Januar 1s78,
Mittags l2 Uhr ebenfalls hier verkündet. Kdnt�gl. Kreis-Gericht.
P·  »Namslau, den 28. November t877. - Irr StlhhaIIatious-Ibicl)tkt.

Nothwendrger Verkauf.
Das der verehel. Bauer Piontek, Johanna geb. Kopka, zu Dziedzitz gehörige Bauergut

No. 14 Dziedzitz soll im Wege der nothwendigen S-ubhastation
am 22. Januar l878, Vormittags 10 Uhr,

in unserem Gerichts-Gebäude, Parteienzimmer Nr. 6, verkauft werden.
Zu dem Grundstück gehören 27 Hectar 51 Are 30 Quadratmeter der Grundsteuer unter-

liegende Ländereien und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 50l Mark
S! Pf., zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 36 Mark veranlagt.

Auszug aus der S-teuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bureau ll.
eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Nealrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert. dieselben zur Vermeidung der Präclusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 23. Januar 1878,
Mittags I2 Uhr, ebenfalls hier verkündet. Königlici)es Kreis-Gekicht» ·
, Namslau, den 27. November 1877. Du&#39; Subl)asiations-Meister.

Bekanntmachnng.
In dem Concnrse über das Vermögen der Kauffrau st011e, Johanna geb. Richter, allei-

nigen Jnhaberin der Firma Mori"tz Stolle hier, ist zur Anmeldung der Forderungen der Concurs-
Gläubiger noch eine zweite Frist

bis zum IS. Dezember d. J. einschließlich
festgesetzt worden. Die Gläubiger, welche ihre Ansprüche noch nicht angemeldet haben, werden
aufgefordert, dieselben, sie mögen bereits rechtshängig sein, oder nicht, mit dem dafür verlangten
Vorrechte bis zu dem gedachten Tage bei uns schriftlich oder zu Protocoll anzumelden.

Der Tertnin zur Prüfung aller in der Zeit vom 15· November er. bis zum Ablauf der
zweiten Frist angemeldeten Forderungen ist

auf den I9. Dezember l877, Vormittags 10 Uhr
Vor dem Commissar, Kreisricllrer Freiherrn von Nordenflt)cht, im Partheien-Zimmer No. S. unsers
Geschäftslocales anberaumt, und werden zum Erscheinen in diesem Termine die sämmtlichen Gläu-
biger aufgefordert, welche ihre Forderungen innerhalb einer der Fristen angemeldet haben.

Wer seine Anmeldung schriftlich einreicht, hat eine Abschrift derselben und ihrer An-
lagen beizufügen.

Jeder Gläubiger, welcher nicht in unserem Amtsbezirke seinen Wohnsitz. hat, muß bei der
Anmeldung seiner Forderung einen am hiesigen Orte wohnhaften oder zur Praxis bei uns berech-
tigten auswärtigen Bevollmächtigten beste-llen und zu den Arten anzeigen. Denjenigen, welchen es
hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Rechtsanwalte Schneider und Dr. Landau zu Sachwaltern
vorgeschlagen.

Gleichzeitig machen wir bekannt, daß der Kaufmann Reinl)old Titze hier zum definitiven
Verwalter der Masse bestellt und verpflichtet worden ist. .K«önigl. Kreis-Gericht.

Namslau, den 30. November t-377. P , » Wer .Commissar des (!loncnrseg.
St(-ckbriefs-Erneuerung.

Der unterm 4. October 1875 hinter dem Schneider Carl Bartoß aus Schmnrdt erlassene
Steckbrief wird hierdurch erneuert. Königliches Kreis-Gericht.

Groß-Strehlitz, den 22. November 1877. - Wer 1.llntersncl)nngg-ilticl)ter. «
" O

G e r n n d e n !
Am 24. v. M. sind auf der Wilhelmsstraße, vor dem Haufe des Schlossermeister Kintze-

Vier Reichskafsenscheine gefunden und später hier abgegeben worden.
Der Eigenthümer kann dieselben gegen Erstattung der Jnsertionsgebiihren und Zahlugl

des gesetzlichen Findelohnes hier in Empfang nehmen.
Namslau, den Z. Dezember 1877. Die Polizei-Verwaltung. Kotze. - ;
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Betrifft die Erhebnn von Ia di-. pachtg,elderCit. g
« Das Pachtgeld pro 1876X77 für die Jagd auf den 5 städtifchen Jagdbezirken soll vom 1""i;--
IDezember bis u1timo Dezember d. J. in den repartirten Beträgen pro Hectar an die betreffendet«·Ä
IJnteressenten auf unserem Polizei-Amte ausgezahlt werden. Bemerkt wird, daß in Betreff des 2.«·

«!

l
!
d

HJagdbezirkes nur von den Grundstücken, welche auf der nördlichen Seite der Stadt liegen, die Jagd-se
pachtgelder bei uns erhoben werden können.

Von denjenigen, welche bis ultimo Dezember er. die Beträge nicht einfordern sollten, wirds?!
angenommen, daß sie ihren Antheil der hiesigen Armenkasse überlassen, und wird derselbe ohne-
Weiteres dahin abgegeben werden.
» ,Namslau, den 2-S. November 1877. » H Z) er ZU arg i st r a t.zA-Miso�   Ansverkauf. K

Sonnabend, den 8 Dezember cr.,

[ l d s h» s» K» » l·ch P K isU  Waarenbestande, als.oca e e teigen omg1 en re gen »
1 Schwein und circa 100 Liter Kar-
toffeln s

gegen gleich baare Zahlung verfteigert werden«
Namslau, den 4. Dezember 1877. «
Wer gerichtliche 3i1ctions-CoinmiIIarino. Verwalter verkauft werden.

Gekos.  «; », glitt Massknvkkwattkc. It-.1«it2e..Dramatifcher Vortrag. K K K
Sonntag den 9. Dezember Abends 7 Uhr wird der Necitator Herr

Gustav Wes-tsok aus Wien, z. Z. in Breslau, im Saale des C)timm�I«then Häck-
einen dramatischen Vortrag halten.

P r o g r a m m :
1) B. Art, 5., 7. und 8. Scene aus Don Carlos, von Schiller.
L) Kraniche des Jbykus, von Schiller. -
Z) 3. Art, L. Scene aus Julius Cäsar, von Shakespszeare.
4) Tod des Tiberius, von G(-.ibel.

Numerirter Platz 1 Mark, Sitzplatz» 75 Pfennige, Stehplatz 50 Pfennige. Billets zu nu-
merirten Plätzen sind bei dem Herrn H(«)telbesitzer Grimm und Herrn Kaufmann Franke zu haben.

Die Vorträge des Herrn Werner haben in Vreslau ungetheilten Beifall gefunden. Ein
eventueller Ueberschuß ist für den Foud zur Errichtung eines Siegesdenkmals in hiesiger Stadt be-
stimmt, weshalb ich mir erlaube, zu recht zahlreichem Befuch einzuladen. ·

(;)efen u. 4 g)tucli TYIaljmaschcnen,s.
werden Montag, den 10., Dinstag den l.I.,
und Mitttvoch den 12. d. M., von Vorm.
9 bis Nachm. 6 Uhr durch den unterzeichneten

H - - , » , »  H H K-otzc, Bürgermeister.
« «, H « für Handbetrieb, einfpännig, zweispännig H  und vierspännig, berühmt und anerkannt als die

besten, ss;)lidesten und billigften zu bedeutend ermäßigtet;1 Preis. S S d f; · ·� » « eren größte orte per tun e 600 Pd·
 H   Rindviehfutter schneiden, weniger Betriebskraft
E Von Nm. 5!-L an. erfordern als alle anderen, fast keine «-2lbnützung
haben und auf vier Schnittlängen verstellbar sind.

deren größte Sorte stündlich drei-
E « ß1g Centner Rüben schneidet und
; Von Nm. 5Z1 an. Leistet bis 3000 Pfd. stüudlich. so conftruirt find, daß man nach
jahrelangem Gcbrc2t.ch nur die Messer zu schärfen brc?ucht, kvats au»f jkdem Sc1)kåifsteindgefg)ehen kann.- - « « mi cea neu s.8a en, we e ni )t um « wer-Patent « -chrot,m.Ih.ep den kzöångn, deren kieinste Soite ein Kind bUreiben
VonNm.87 an. Leistung der kleinsten ICtr. stundl. kann, mit wekch9« Hafer, Gaste, R«,ggm, Mai;
und Bohnen gleich gut ge»schroten werden können, mit der kleinsten 1 Ctr. per Stunde.

gUornz Beil 3un., ,M1asch.-yabulkin ,tstanlifntt a. M» .S·eulkrIIr. 21.
Abbildungen und Befchx»e»iburIgen auf Verlangen gratis und fx;aneo.;�Agenten erwünscht.

Ein gebrauchtes.noch gut erhalte-nes Ein Paar gebranchte - E«
F«-D0Pc)0Y engl. Geschirre

stEk)I zUM V8I«k0Uf bei ÄISIIIOIIII9 sehr gut gehalten, sind billig zu verkaufen
S0«lEkMEkfM« bei R. Franke. Reichthal.

Vorm. U. Uhr sollen W; M . imA M » Die zur Gc·er1aol1�fchen Concursmasse gehörenden!
gIoll&#39;facljen, «Hcljkittsrljnlje, eiserne?
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e staut« ii(:liselig�s
tunrnkiyuukt)ts�Zlscsvktku«snist-
bietet zu enorm billigen Preisen gute,
moderue, neue, sehlersreie sFestgeseheuke.

lsIuak (Ilii(3l(se-lig�s
seiden-, iMlocIewaaren�,

-Leinen�, I)a1neneonI9eetion·-s. Je
--��.. ---.1� -

Sonntag den 9. Dezember Nachmittag von
I Uhr ab werden die Nachlaßsachen der Jnwoh-
nerin Caroline Schimmel meistbietend gegen gleich
baare Bezahlung verkauft.

Wind.-Marchwitz, den 6. Dezember 1877.
Der Gemeinde-Vorstand. -

I« Dis ZiehUUg der Lotterie des
Albekt-Vereins erfolgt wegen des Todes der
verw. Königin von Sachsen erst im Januar 1878,
daher der Verkauf von Loosen, a 5 Mk» bis Ende
DezI1ber c. mir gestattet ist.

-s. S,-ö«e«««.I Commiss.-Bureau.
Namslau, Schützenstr.

Jeden Posten Wild
kaust und zahlt die höchste«n Breslauer Preise

g - «Ic«Øc-sc« in Namslau.

Zum Dasenaliendlirot
auf Donnerstag den 6. d. M. ladet sreundlichst
ein g II. 0U(p9 poln. Vorstadt.

Zum ZiilBurftaBendl)rot
für nåchften Sonnabend ladet ergebenst ein
« W. 1)resoher.

Heute Donnerstag
Yrima-Feiel�liaffa und

Z3ratwurst-Ylliendlirot
nach Lindeberger Construction, wozu ergebenst einladet

C. Kreis S, Gastwirth.

ÆeisZswaaren-«ØZanelluu- H� -�-��..-- g . .
Donnerstag den 6. d. Mts.,

I Abends 7 Uhr
findet in Grimm�s Lokal die

Weilncachtsaussührung
« zum Besten armer Schnlkinder

durch die Schiilerinneu der höheren Töchtersehnle
statt, wozu die resp. Eltern und andere Freunde der
Anstalt hiermit ergebenst eingeladen werden.

I« IIjtstI-Do 50 Pfg. II&#39;

Vorläukige AnZeige. "

1flusil1alisolIe sci-se.
sonntag, den 16. I)eehr. Abends 7 V, Uhr,

findet im Saale des Hotels zur ,,(HocdeUen Frone«
hierselbst eine

musikalische Soiree
von den Chor-Schülern des Unterzeichneten,
unter gütiger Mitwirkung der 0pernsängerin
. s«E�-Weis. !-s9«ö-«« O. Co«-ans
lsowie der Mitglieder des hiesigen Musikvereins
statt.

Nach Abzug der Kosten wird die Einnahme
zum Zwecke einer Weihnachtsfreude für arme
schull(inder und der im Kreise Nams1au noch
lebenden Veteranen aus den Befreiungskriegen

lvon 1813��15 verwendet werden.
F Kn0l)looh, Regens chori.
L Nebst Beilage.

ohne der 3F5·o»ljFtl)stigl�eeit .HeHranlien zu setzen.




